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ZUM PERSONALREGLE

Der Gemeinderat Heimberg,

gestützt auf Art. 29 des Personalreglements der Einwohnergemeinde Heimberg (PRH),

beschliesst:

Allqemeine Bestimmunqen

Gegenstand Art. I Diese Verordnung regelt

a) die Zuweisung der Stellen zu den Gehaltsklassen (PRH Art. 6
Abs. 1) und weitere Einzelheiten zum Lohnsystem der öffentlich-
rechtlich angestellten Mitarbeitenden,

b) das Lohnsystem der privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden
(PRH Art. 3),

c) die Zulagen für besondere Arbeitsverhältnisse (PRH Art.21),

d) die Sitzungs- oder Taggelder (PRH Art. 25),

e) die Entschädigungen von Funktionärinnen und Funktionären so-
wie von weiteren Behördenmitgliedern (PRH Art. 28 Abs. 2).

Loh nsvstem öffentl ich-rechtl ich an gestel lte M ita rbeitende

Einreihung der Funktionen Art. 2 Die Zuweisung der Stellen zu den Gehaltsklassen (Funkti-
onseinreihung) richtet sich nach dem Anhang.

Anfangsgehalt Art. 3 Das Anfangsgehalt bei Neueintritt wird nach den Bestimmun-
gen für das kantonale Personal ermittelt.

Leistungs- und Verhaltensbe- Art. 4 Der Gemeinderat beschliesst Vorgaben fúr die Leistungs- und
wertung Verhaltensbewertung.

Loh nsvstem privatrechtlich a nqestgl lte M itarbeitende

Gehaltseinreihung Art. 5 1 Für die Funktionen im Stundenlohn gelten die folgenden Ge-
haltseinreihungen:

- Hilfs- und Reinigungspersonal Gehaltsklasse 02

- Hauswart-Stellvertretung Gehaltsklasse 09

- Parkwächter/in Gehaltsklasse 09

- Ackerbauleiter/in Gehaltsklasse 08

- Bannwart/in Gehaltsklasse 11

- Küchenhilfe Tagesschulel Gehaltsklasse 04

2 Für befristet angestellte Mitarbeitende gelten die Funktionseinrei-
hungen gemäss Anhang.

3 Massgebend für die Höhe des Gehalts ist die Gehaltsklassentabelle
der Einwohnergemeinde Heimberg.

eingefügt gemäss GRB 15 vom 26.01.2015
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Anfangsgehalt

Gehaltsentwicklung

Stundenlohn

Zusätzliche Leistungen

Minderjähriges Hilfs- und
Reinigungspersonal

Art. 6 1 Das Anfangsgehalt entspricht in der Regel dem Grundgehalt
der Gehaltsklasse gemäss Art. 5.

2 Eine allfällige Gehaltsentwicklung richtet sich nach den Beschllissen
des Gemeinderates, Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Ge-
haltsaufstieg.

Art.7 Der Stundenlohn berechnet sich aus dem Monatslohn gemäss
Gehaltseinweisung (Art. 5 und 6), geteilt durch 182.

Art. I Zusätzlich werden Feiertags- und Ferienentschädigungen nach

den für das kantonale Personal geltenden Vorgaben ausgerichtet.

Art. 9 Die Stundenlöhne für minderjähriges Hilfs- und Reinigungsper-
sonal richten sich nach dem jeweiligen Regierungsratsbeschluss.

no von Arbeit unter beso Verhältnissen

Art. l0 Die angeordnete Bereitschaft der Werkhofmitarbeitenden
ausserhalb der normalen Arbeitszeit wird mit folgender Pikettent-
schädigung abgegolten:

Wochenpikêtt (werrtass von Mo -Fr) Fr. 60.00 pro Woche

Wochenendpikett (FrArbeitsschluss- MoArbeitsbesinn) Fr. 72'0Q pro Fall

Art. 11 Die angeordnete Bereitschaft für den Hallendienst Aula aus-

serhalb der normalen Arbeitszeit wird wie folgt abgegolten:

Wochenpikett lwerrtass von Mo -Fr) Fr. 42.00 pro Woche

Wochenendpikett (FrArbeitsschluss - MoArbeitsbeginn) Fr. 63.00 pro Fall

Umstuhlen/Reinigen an Wochenenden (Zuschlag) Fr. 5.00 pro Std.

Art. l2Der Abend-Hallendienst wird als Wochenpikett mit Fr. 55.00
pauschal pro Turnhalle und Woche (inkl. Zulagen) abgegolten.

Art. 13 1 Die Teilnahme an protokollierten Sitzungen wird wie folgt
pauschal abgegolten:

a) für die Mitglieder des Gemeinderats, der Kommissionen, der Leh-

rerschaft und der Feuenryehr:

- Einfaches Sitzungsgeld Fr.22.00 pro Std'

- Halbes Taggeld (erfektive sitzungszeit 3 - 5 std.) Fr. 80'00 pro Fall

- Ganzes Taggeld (effektive sitzungszeit über 5 std.) Fr. 160.00 pro Fall.

b) für die übrigen Gemeindemitarbeitenden und die Schulleiterinnen
und Schulleiter:

- Einfaches Sitzungsgeld Fr. 40.00 pro Std.

- Halbes Taggeld (erfektive sitzunsszeit 3 - 5 std.) Fr' 120.00 pro Fall

- Ganzes Taggeld (effektive Sitzungszeit über 5 std.) Fr. 240.00 pro Fall.

Zulaqen zur

Pikettentschädigung
Werkhofmitarbeitende

Hallendienst Aula

Turnhallendienst

Sitzunqs- u d Taooelder

Sitzungsgeld
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2 Die Anrechnung der Sitzungsteilnahme als Arbeitszeit sowie die
Berechnung der anrechenbaren Sitzungszeit und der Entschädigung
richten sich nach Art. 5 der Verordnung über die gleitende Arbeitszeit
(GlazV).

3 Für d¡e Führung der Sitzungs- und Taggeldlisten sind die jeweiligen
Sekretärinnen und Sekretäre verantwortlich.

4 Für die Berechnung der anrechenbaren Sitzungszeit wird die effekti-
ve Sitzungszeit auf die nächste halbe Stunde aufgerundet.

Entschädiouno von Fu ktionärinnen und Funktionären sowie weite Behördenmitoliedern
Stimm- und Wahlausschuss Art.'141 Bei Wahlen und Abstimmungen erhalten alle Mitglieder des

Stimm- und Wahlausschusses ein einfaches Sitzungsgeld gemäss
Art. 13 Abs. 1 Bst. a.

2 Zusätzlich zum Sitzungsgeld werden folgende Pauschalentschädi-
gungen ausgerichtet:
Präsident/in Fr. 1'260.00 pro Jahr
Vizepräsident/in Fr. 230.00 pro Wahlanlass
Sekretär/in Fr. 100.00 pro Wahlanlass.

Orgeldienst Art. 15 I Einzelentschädigungen für Organistinnen und Organisten
werden mit Fr. 170.00 pro Kasualie entschädigt.
2 Zusätzlich werden die Leistungen gemäss Art. 8 ausgerichtet.

Schlussbestimmung

lnkrafttreten Art. 16 Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar 2014 in Kraft und
hebt die Verordnung zum Personalreglement vom 5. Dezember 2005
auf.

Genehmiqunq

Der Gemeinderat von Heimberg hat am 1 1 . November 2013 diese Verordnung inkl. Anhang genehmigt

stg.
Niklaus Röthlisberger
Gemeindepräsident

sig.
Niklaus Röthlisberger
Gemeindepräsident

sig
Oliver Jaggi
Gemeindeschreiber

sig.
Oliver Jaggi
Gemeindeschreiber

Revision 2015

Genehmigung
Der Gemeinderat von Heimberg hat am 26. Januar 2015 die Anderungen von Art. 5 und des Anhanges
genehmigt und per 1. Juli 2015 in Kraft gesetzt.
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Revision 2016

Genehmigung
Der Gemeinderat von Heimberg hat am 15. August 2016 die Anderungen des Anhanges genehmigt und
rückwirkend per 1. August 2016 in Kraft gesetzt.

sig.
Niklaus Röthlisberger
Gemeindepräsident

Niklaus Röthlisberger
Gemeindepräsident

sig.
Oliver Jaggi
Gemeindeschreiber

Oliver Jaggi
Gemeindeschreiber

Revision 2017

Genehmigung
Der Gemeinderat von Heimberg hat am 30. Januar 2017 die Änderungen des Anhanges genehmigt und
rückwirkend per 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt.
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Aqhaqq: Funktionseinreihunqen

Funktionsbezeichnung Gehaltsklasse

Abteilungsleiter/in 22

Koordinator/in Bildung 22

Abteil u n gsleiter-Stel lvertreter/in 't9

Sozialarbeiter/in 1B

Jugendarbeiter/in 17

Bereichsleiter/in Baupolizei (Bauinspektor/in) 17

Bereichsleiter/in Tiefbau & Betriebe 16

Bereichsleiter/in Verwaltungsliegenschaften / Projektleiter/in3 16

Bereichsleiter/in Administration Sozialdienst 16

Werkhofchef/in 16

Leiter/in Hauswartes 16

Betreuungsperson Tagesschule mit sozialpädagogischer Ausbildung 16

Leiter/in AHV-Zweigstel le 15

Schulsekretëilin4 15

Sekretariatsleiter/in 13

Sachbearbeiter/in Baubewilligungen 13

Vorarbeiter/in Werkhof / Werkhofchef-Stv 13

Sachbearbeiter/in le (SB mit grösserem Sachgebiet und begrenzter Entscheidbefugnis) 12

Sach bearbeiter/in Rechn un gswesen 12

Fe uerwe h rsekretËi r/i n 12

SchulhauswarUin 12

Fachangestellte Betreuung Tagesschule, Fachrichtung Kinderl 12

Sachbearbeiter/in lla (SB mit begrenztem, spezialisiertem Sachgebiet + Aufsichtsfunktion) 11

Sekretariatsm itarbeiter/in 11

Materialwart Feuerweh r 11

Strassenmeister/in 11

Betreuungsperson Tageschule ohne spezifische Ausbildung 11

Sachbearbeiter/in llb (SB mit begrenztem Sachgebiet) 10

Koch/Köch in Tagessch ule2 10

HauswarVin I
Gemeindeweibel/in / Kurier/in 5

Leitelin Tagesschule mit pädagogischer Ausbildung 10 (LAG)

Betreuungsperson Tageschule mit pädagog ischer Ausbildung 06 (LAG)

Ausser bei Mitarbeitenden der Tagesschule mit pädagogischer Ausbildung, die nach der Gesetzgebung
uber die Anstellung der Lehrkräfte des Kantons Bern (LAG) angestellt werden, gilt die Gehaltsklassenta-
belle der Gemeinde Heimberg.

eingefügt gemäss GRB 14+18 vom 26.01.2015
3*a eingefügt gemäss GRB 133 vom 15.08.2016
5 eingefügt gemäss GRB 17 vom 30.01.2017

Seite 6


